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der Anfrage der Abgeordneten MEISSL und 
Genossen an den Herrn Bundesminister für 
soziale Verwaltung, betreffend Sicherung 
des Adressenmaterials der Sozialversiche­
rungsanstal t der Bauern vor unbefugtem 

Zugriff 
(1029/J/77) 

Die Herren Abgeordneten f.:EISSL und Genossen haben 
darauf b:i.nge\viesen, daß bei Prüfung des Adressatenkreises , 
an den der Österreichische Be.uernbund laufend mit ver-· 
schiedenen Druckschriften, Prospekten OOäD herantrete, 
der Eindruck entstehen müsse, daß das dem Bauernbund 
zur Verfügung stehende Adressenmaterial -Über den eigener.. 
Mitgliederstand hinaus - alle bei der Sozialversicherungs-

.' anstalt der Bauern Pflichtversicberten erfasse .. In bä.uer­
lichen Kreisen werde immer 1tlieder die Vermutung geäußert, 
daß das dem Bauernbund zur Verfügung stehende Adressen­
material, soweit dieses über den Mitgliederstand hinaus­
gehe, aus den Unterlagen der Sozialversicherungsanstalt 
der Bauern stammeo 

~n diesem Zusammenhang haben die Herren Abgeordneten 
:MEISSL und Genossen an mich folgende Fragen gerichtet: 

1. Welche - offenbar unzureichenden - Vorkehrungen 
bestehen derzeit, um das in der Sozialversicherungsanstalt 
der Bauern gespeicherte Adressenmaterial vor un.befugtem 
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Zugriff zu sichern - und was wird zu diesem Zweck nunmehr 
zusätzlich unternommen ? 

2. Wie nehmen Sie insgesamt zu dem oben aufgezeigten 
Sachverhalt Stellung? 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich, fol­
gendes mitzuteilen: 

Zu 1.: 
Nach dem mir zugegangenen Bericht der Sozialversiche­

rungsanstalt der Bauern kann die Tätigkeit der EDV-Abteilung 
der Anstalt in zwei Arbeitsgebiete geteilt werden, und zwar 
in die Standardarbeiten sowie in die Sonderarbeiten. Für 
beide Tätigkeiten gelte die Regel, daß keine Arbeit ohne 
vorausgehenden Auftrag durchgeführt \>Jerden dürfe. Bei den 
Standardarbeiten ha:ndle es sich um Tätigkeiten, die sich aus 
der unmittelbaren Durchfübrung der Aufgaben der Anstalt 
ergeben. Für die Standardarbeiten \AJerden im vorrünein 
Jahrespläne erstellt, die von der Direktion genehmigt 
würden. Die Durchführung von Sonderarheiten müsse schrift­
lich bei der EDV beantragt und vom Leiter der EDV genehmigt 
werden. Die Durchführung jeder Sonderarbei t vlerde von der 
Anlage registriert, der Arbeitsablauf archiviert und für 
Kontrollzwecke dokumentiert. 

Zusammenfassend hat die Sozialversicherungsanstalt 
der Bauern berichtet, daß die Vorkehrungen der Anstalt zur 
Sicherung der Daten gegen unbefugten Zugriff dem Standard 
entsprechen. Bezüglich des in der parlamentarischen Anfrage 
erwähnten Adressenmaterials sei erinnerlich, daß die Rechts­
vorgänger der Anstalt Adressenmaterial ihrer Leistungs-
empfänger, aber auch ihrer Versicherten auf vlunsch in mehr-­
facher Ausfertigung beiden in der Selbstverwaltung vertre­
tenen Fraktionen zur Verfügung gestellt haben .. 
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Zu 2.: 

Auf Grund des Berichtes der Anstalt bestehen keine 
Anzeichen oafiir, daß die SicherunG des Adressenmaterials 

der Sozialve:rsicherungsanstalt der Bauern vor unbefugtem 

Zugriff nicht ausreichend sei. Da aber nach dem Bericht 
der Sozial versicherungsanstalt der Bauern die Rechtsvor­
gänger dieser J..nstalt Adressenmaterial den in der Selbst-
ve r'ltra 1 tung vertretenen Fraktionen auf Wunsch in mehrfacher 

Ausfertigung zur Verfügllng gestellt haben~ kann nicht aUE­
geschlossen werden, daß die· in der parlamentarischen Anfrage 
enthaltene Sachverhaltsdarstellung auf dieses Adressen­
material zurlickgeht. 

Diese Vorgangsweise der Rechtsvorgänger der Sozial­
versicherungsanstalt der Bauern ist nach meiner Auffassung 

·sicherlich problematisch. 

Es ist jedoch zu eT"t,<larten, daß das in parlam.entarischer 
Behandlung stehende Datenschutzgesetz über die i:m. Bereich 
der Sozial versicr ... erung bereits bestehenden Vorkehrungen 
und Rechtsvorschriften hinaus eine noch bessere Sicherung 
des Datengutes ermöglichen wi;rd. Da die Verabschiedung 
des Datenschutzgesetzes durch den Nationalrat noch nitht 
vorhersehbar ist, habe ich den Auftrag gegeben~ alle 80-

zialversicherungsträger daran zu erinnern? daß im Hinblick 
auf die gegebene Verschi:Jiegenhei tspflicht die \>leitergabe. 

v~n personsbezogenen Daten liber die Versicherten bzw. An­
spruchsberechtigtenunzulässig ist, soferne nicht einG 

gesetzliche Mitteilungspflicht besteht. 

. ! 
\) 
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